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„Auf dem Gebiete des Aktienwesens und des Aktienrechts zeigt sich
fast überall ein ewiger Wechsel oder mit anderen Worten: das im-
mer wiederkehrende Bild von Ebbe und Flut. [. . .] Die Tatsache,
daß, wenn ein Aktienrecht eine Reihe von Jahren und Jahrzehnten
bestanden hat, immer Strömungen aufzutauchen pflegen, die eine
Änderung und selbstverständlich eine „Verbesserung“ herbeiführen
wollen, kann man fast als eine Art Naturerscheinung beobachten.“

Fritz Haussmann, Vom Aktienwesen und vom Aktienrecht,
Berlin 1928, S. 3

„He will win who knows when to fight and when not to fight.“

Sun Tzu, The Art of War,
Kapitel 3: Attack by Stratagem

§ 1 Einführung

A. Gegenstand und Ziele der Arbeit

Im Jahr 1995 hat sich das International Corporate Governance Network
(ICGN) als eine internationale Vereinigung von institutionellen Investoren und
weiteren Gruppen mit Bezug zu Fragen der Entwicklung von good corporate
governance-Regeln zusammengeschlossen. Ziel war es, ein Netzwerk zu bilden,
in dem Aspekte der Corporate Governance im Allgemeinen und Aspekte der Ent-
wicklung von Corporate Governance-Richtlinien im Speziellen gefördert und in
einem größeren, nämlich internationalen Rahmen diskutiert werden können. Die
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) veröffent-
lichte im Jahr 1999 die OECD Principles of Corporate Governance, die im Jahr
2004 neu gefasst wurden. Hierbei handelt es sich um ein Regelwerk, welches
adäquate Verhaltensweisen im Hinblick auf Leitung und Kontrolle in Unterneh-
men als Kernelemente einer guten Corporate Governance beschreibt1. In dem
ICGN Statement on Global Corporate Governance Principles2 wurden die von
der OECD veröffentlichten Corporate Governance-Grundsätze im Wesentlichen
begrüßt. Es wurden jedoch bestimmte Modifizierungen gefordert, um ihnen die
nötige Wirkungskraft zu verleihen. U. a. heißt es in dem Statement:

„8.2 Resolution of Governance Issues.

Corporate governance issues between shareholders, the board and management
should be addressed through dialogue and, where appropriate, with government and
regulatory representatives as well as other concerned bodies, so as to resolve dispu-
tes, if possible, through negotiation, mediation or arbitration. Where those means

1 OECD-Grundsätze der Corporate Governance, Neufassung aus dem Jahr 2004,
www.oecd.org/dataoecd/57/19/32159487.pdf, abgerufen am 14.09.2008.

2 www.icgn.org/organisation/documents/cgp/revised_principles_jul2005.php, abgeru-
fen am 14.09.2008.



fail, more forceful actions should be available. For instance, investors should have
the right to sponsor resolutions or [and] convene extraordinary meetings.“

Damit eröffnet sich der Horizont für die Untersuchung eines Schnittfeldes
zweier Bereiche, die beide besonders in den letzten Jahren auch in Deutschland
an praktischer und wissenschaftlicher Bedeutung gewonnen haben: Corporate
Governance3 und alternative Konfliktbeilegung, speziell Mediation.

Corporate Governance – dabei geht es um Fragen der Leitung und Überwa-
chung von Unternehmen, vor allem der großen börsennotierten Aktiengesellschaf-
ten: Wie muss eine Gesellschaft geführt werden, um den Interessen der berechtig-
ten Bezugsgruppen, vor allem der Aktionäre, angemessen Rechnung zu tragen?
Wer kontrolliert, ob die Unternehmensleitung diesem Anspruch gerecht wird?

Mit diesen Fragen beschäftigen sich Soziologen ebenso wie Betriebswirte und
Juristen. Auch die vorliegende Arbeit ist interdisziplinär geprägt. Um Corporate
Governance in ihrer Vielschichtigkeit zu erfassen, bezieht sie neben rechtswis-
senschaftlichen Überlegungen auch die Perspektiven und Erkenntnisse anderer
wissenschaftlicher Disziplinen, vor allem der Konfliktforschung und der Kom-
munikationswissenschaften, mit ein.

Worum es bei Corporate Governance im Einzelnen geht, hängt von dem – äu-
ßerst unterschiedlichen – Begriffsverständnis der Nutzer dieses Terminus’ ab.
Während die wissenschaftliche Diskussion in den USA sich im Wesentlichen auf
das agency problem (Trennung von Management und Eigentum) und auf die
Frage des Schutzes der Investoren konzentriert, wird nach europäischem Corpo-
rate Governance-Verständnis unter der Überschrift „Corporate Governance“ eine
Vielzahl von Themen und Problemkreisen diskutiert. Dazu zählen beispielsweise
Fragen der Kompetenzverteilung in der Gesellschaft und der Funktionsweisen
verschiedener Organe sowie ihrer Beziehungen untereinander. Wichtiger An-
knüpfungspunkt der Diskussion ist hierbei die Shareholder-Stakeholder-Debatte,
da nach europäischem Verständnis eine Verantwortung der Unternehmensführung
gerade nicht nur gegenüber den Aktionären, sondern auch gegenüber weiteren
Interessengruppen, wie Arbeitnehmern, Gläubigern und der Umwelt allgemein,
besteht4.

Unabhängig davon, ob man ein weites oder enges Begriffsverständnis zu
Grunde legt, entstehen Fragen bezüglich Corporate Governance in juristisch und
wirtschaftlich komplexen Gesellschaftsformen, insbesondere bei Aktiengesell-
schaften. Für Aktiengesellschaften wiederum ist eine Vielzahl beteiligter Indivi-

14 § 1 Einführung

3 Gleichwohl handelt es sich bei dem Thema „Corporate Governance“ nicht um ein
Modethema, vgl. Früh, S. V. Einer der Kerninhalte von Corporate Governance, nämlich
die Trennung von Eigentum und Management ist bereits 1776 von Adam Smith, „An
Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations“, New York 1937,
diskutiert worden.

4 Vgl. Teichmann, ZGR 2001, S. 648 f.



duen und Gruppen kennzeichnend. Corporate Governance beschäftigt sich mit
den daraus resultierenden vielfältigen Beziehungsstrukturen.

Mit dieser Beziehungs- und auch Interessenvielfalt korrespondiert ein erheb-
liches Konfliktpotential. Sind entstehende Konflikte5 justiziabel, dann liegt es
nahe, zur Konfliktbeilegung das klassische juristische Konfliktbeilegungsinstru-
ment, nämlich die gerichtliche Entscheidung, einzusetzen. Ein wesentliches Man-
ko dieser Konfliktbeilegungsvariante ist der Umstand, dass sie allenfalls den An-
spruch einer Partei erfüllt, aber in der Regel nicht den Interessen sämtlicher in
den Konflikt involvierter Personen und Gruppen gerecht werden kann. Auch eine
starke zeitliche und finanzielle Ressourcenbindung durch Gerichtsprozesse stei-
gert das Bedürfnis nach Alternativen zu diesem Konfliktbeilegungsweg.

Es haben sich nicht zuletzt deshalb sog. alternative Konfliktbeilegungsverfah-
ren herausgebildet (Alternative Dispute Resolution, ADR). Dazu zählen insbe-
sondere die Verfahren der professionellen Verhandlung (negotiation), der Media-
tion (mediation) und der Schiedsgerichtsbarkeit (arbitration). Ein besonderer
Vorteil dieser alternativen Konfliktbeilegungsmechanismen besteht im Gegensatz
zu klassischen Gerichtsverfahren darin, dass durch ihre Wahl und Ausgestaltung
auf die spezifischen Besonderheiten des Konflikts Rücksicht genommen werden
kann und sie sich deshalb im Einzelfall besser zur dauerhaften Konfliktbeilegung
eignen.

Eine Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen ist zu dem Bereich Corporate
Governance im Allgemeinen und zu vielen einzelnen Themenkreisen erschie-
nen6. Gleiches gilt für den Bereich der alternativen Konfliktbeilegung7. Hierbei
ist auch schon auf die Bedeutung alternativer Konfliktbeilegung für unterneh-
mensbezogene Konflikte eingegangen worden8. Wissenschaftliche Arbeiten ha-
ben sich insofern mit Problemen und Möglichkeiten des Einsatzes von ADR im
betrieblichen Rahmen beschäftigt und etwa die Möglichkeiten konsensualer Kon-
fliktbeilegung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern oder zwischen Gläubi-
gern und Geschäftsführern ausgelotet. Die Frage einer Nutzbarmachung alter-
nativer Konfliktbeilegung für Corporate Governance dagegen ist bislang in der
wissenschaftlichen Literatur eher am Rande behandelt worden. Beispielsweise
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5 Die Begriffe „Konflikt“, „Auseinandersetzung“ und „Streit“ werden in der vorlie-
genden Untersuchung synonym verwendet.

6 Statt aller: Lutter, Jura 2002, S. 83, Fn. 3.
7 Siehe insbesondere die ausführlichen Darstellungen bei Trachte-Huber, Alternative

Dispute Resolution, Cincinnati 1996 und Goldberg/Green/Sander, Dispute Resolution –
Negotiation, Mediation, and other Processes, Boston 1992.

8 Fine/Plapinger, Containing Legal Costs – ADR Strategies for Corporations, Law
Firms, and Government, New York 1988; Stitt, Alternative Dispute Resolution for Or-
ganizations, Toronto 1998; Cronin-Harris, Mainstreaming: Systematizing Corporate
Use of ADR, Albany Law Review 1995, S. 847 ff.


